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GEMEINDENACHRICHTEN VOM 15. APRIL 2024 

 
Freitag, 26. April 2024 – Schalter Abteilung Steuern geschlossen 
Der Schalter der Abteilung Steuern bleibt am Freitag, 26. April 2024, ausnahmsweise ge-
schlossen. Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
 
Neophytenbekämpfung – öffentliches Kursangebot des Kantons Aargau 
Grundkurse invasive Neophyten: 
Das Naturama bietet im Auftrag der Koordinationsstelle Neobiota vier Grundkurse an. Die Teil-
nehmenden lernen die wichtigsten invasiven Neophyten im Siedlungsgebiet, deren wirksame 
Bekämpfungsmethoden und korrekte Entsorgung kennen. Diese Kurse richten sich an alle 
interessierten Personen. Am Mittwoch, 3. Juli 2024, 14.00 bis 16.00 Uhr, findet ein solcher 
Grundkurs in unserer Nachbargemeinde Würenlingen statt. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.ag.ch/de/neobiota/invasive-pflanzen-(neophyten)/kursangeot.  
 
Vertiefungskurse: 
- Kurs «Bekämpfung invasiver Neophyten» 
- Kurs «Vertiefte Artenkenntnisse invasiver Neophyten» 
Weitere Infos ebenfalls unter www.ag.ch/de/neobiota/invasive-pflanzen-(neophyten)/kursan-
geot. 
Alle Kurse sind kostenlos. 
 
 
Obligatorische Sicherheitsveranstaltung Bevölkerungsschutz - Vororientierung über 
die Teilnahmepflicht an alle in der Gemeinde Untersiggenthal wohnhaften Schweizerin-
nen sowie Ausländerinnen und Ausländer (Status C), welche dieses Jahr 23 Jahre alt 
werden  
Der aargauische Gesetzgeber hat seit dem 1. Januar 2024 geregelt, dass nicht militärdienst-
pflichtige Einwohnerinnen und Einwohner (Frauen sowie niedergelassene Ausländerinnen und 
Ausländer), die im laufenden Jahr ihr 23. Altersjahr vollenden, neu obligatorisch an einer Si-
cherheitsveranstaltung Bevölkerungsschutz in ihrer Region teilnehmen müssen (§ 18a Abs. 2 
des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau [BZG-AG]). 
Die Teilnahme an der obligatorischen Sicherheitsveranstaltung gilt als Amtstermin (§ 8c Abs. 
1 der Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau).  
Schweizerinnen sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer (Status C) mit dem 
Jahrgang 2001 sind im Jahr 2024 verpflichtet, an der Veranstaltung in der eigenen Region 
teilzunehmen. Diese Information dient als Vororientierung.  
Pflichtige Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Laufe des Jahres von den regionalen 
Stellen aufgeboten. Dem Aufgebot ist Folge zu leisten. Eine Nichtbefolgung des Aufgebots 
kann, sofern keine rechtlich geregelten Ausnahmegründe vorliegen, sanktioniert werden. Wei-
tere Auskünfte finden Sie unter www.ag.ch/sicherheitsveranstaltung. 
 
 
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) – Tür-zu-Tür-Aktion 
Das SRK Kanton Aargau ist nebst dem freiwilligen Engagement auch auf finanzielle Unterstüt-
zung von Mitgliedern sowie Spenderinnen und Spender angewiesen. Deshalb wird jedes Jahr 
in einer anderen Region im Kanton Aargau die Tür-zu-Tür-Aktion durchgeführt. In den Mona-
ten April bis Juli 2024 werden Mitarbeitende/Studierende der Firma Wesser und Partner im 
Bezirk Baden von Haustür zu Haustür gehen, um für das SRK Kanton Aargau neue Mitglieder 
zu gewinnen. Vom 15. bis 21. April 2024 sind sie Untersiggenthal und Obersiggenthal 
unterwegs. 
Die durch eine erfahrene Teamleiterin/Teamleiter geführten Werbenden sind mit den Zielen 
und Aufgaben des SRK Kanton Aargau bestens vertraut und können fundiert Auskunft geben. 
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Sie rapportieren direkt an die SRK Geschäftsstelle in Aarau, welche sich zudem durch telefo-
nische Stichproben bei neu geworbenen Mitgliedern über die korrekte Durchführung der Wer-
bung versichert. Es werden keine Bareinkassierungen durch die Studierenden vorgenom-
men, da der Mitgliederbeitrag durch die Geschäftsstelle in Rechnung gestellt wird.   
Das SRK Kanton Aargau hofft, mit dieser Aktion viele neue Mitglieder zu gewinnen, um wich-
tige und beliebte Dienstleistungen wie den Fahrdienst, den Notruf oder den Besuchs- und Be-
gleitdienst in der Region weiterhin anbieten zu können. Die SRK Geschäftsstelle Aarau be-
dankt sich bereits heute bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für eine Mitgliedschaft 
entscheiden und mit ihrem Beitrag zukünftig die Anliegen des Roten Kreuzes unterstützen.  
 
 
Baubewilligungen 
Nach erfolgter Prüfung hat der Gemeinderat folgende Baubewilligungen erteilt: 

• Pitteloud Jean Marc, Treppenweg 4, 5300 Ennetturgi. Nachträgliches Baugesuch für Ab-
sturzsicherung auf Terrasse 

• ABB Schweiz AG, Immobilien, Kreuzweg 1, 5400 Baden; Rückbau Gebäude Nr. 964 Gusti 
1 + 2, EG - 6. OG, Austrasse 

• Einwohnergemeinde Untersiggenthal; Ersatz Wasserleitung und Strassengestaltung 
Bodenächerstrasse 

Nach erfolgter Prüfung hat die Abteilung Bau & Planung folgende Baubewilligungen erteilt: 

• Genossenschaft Migros Aare; Mieterausbau Migrosfiliale, Mardeläckerstrasse 1c 

• Hochstrasser Victor, Rainweg 15, Ersatz der Ölheizung durch eine Luft- Wasserwärme-
pumpe, Gabäude Nr. 1405, Parzelle Nr. 252 

• Schweizer Roland und Schumacher Severina, Buechzelgliring 71, Sitzplatzüberdachung 
offen, Gebäude Nr. 2228, Parzelle Nr. 1306 

• Schib Michael und Sabrina, Wettingen; Sitzplatzüberdachung (offen), Breitensteinstrasse 
24b 

 
 
Ablehnung nachträgliches Baugesuch 

• Trummer Daniel, Treppenweg 6, 5300 Turgi. Sicht- und Absturzsicherung 

 


